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1.  Einleitung

1.1  Die gemeinnützige Stiftung 
und ihre Besonderheiten

Die Stiftung ist eine gesellschaftsrechtliche Erscheinungs
form, die weder außenstehende Eigentümer noch Mitglie
der oder Gesellschafter kennt. Die Stiftung unterscheidet 
sich von anderen Organisations bzw. Gesellschaftsfor
men zudem dadurch, dass sie – mit Ausnahme der sog. 
Verbrauchsstiftung, auf die themenbedingt in diesem Bei
trag nicht näher eingegangen werden soll – auf Dauer an
gelegt ist; sie ist nach der Idealvorstellung des Gesetzge
bers für die „Ewigkeit“ gemacht. 

Das Leitbild der auf Ewigkeit gerichteten Einrich
tung rührt u. a. daher, Individualität zu verleihen und 
Gedenken zu organisieren. Stiftungen wurden früher 
eher von Todes wegen errichtet, häufig zugunsten ei
ner schon bestehenden „moralischen“ Institution (Kir
che, Gemeinde, Klöster). Dabei wurden zumeist Sonder
interessen verfügt. Vor diesem Hintergrund sind insbe
sondere kirchliche Stiftungen seit Jahrhunderten sozial 
tätig. Im Mittelalter deckten diese Stiftungen ganze Be
reiche des Lebens ab. Sie waren – und sind es z. T. heute 
noch – Träger von Spitälern, Waisenhäusern und ande
ren sozialen Einrichtungen. Diese Stiftungen wurden zu
meist als sog. Anstaltsstiftung betrieben. Eine sog. An
staltsstiftung verfolgt ihren Zweck unmittelbar durch 
den Einsatz ihres Stiftungsvermögens, das i. d. R. aus 
Immobilienvermögen besteht (z. B. einer Krankenhaus 
oder Altenheimimmobilie).

Die Stiftung galt in frühen Zeiten geradezu als die ge
eignete Trägerform für soziale Einrichtungen. Ob dies 
auch heute unter den wesentlich geänderten Rahmenbe
dingungen und Anforderungen in einer durch Umstruk
turierungen und Bündelung von Unternehmen gepräg
ten Zeit der Fall ist, wird gerne hinterfragt. 

Die Rechtsform der Stiftung bietet m.E. trotz gewisser 
Nachteile, die durch ihre innere Struktur bedingt sind, 
durchaus eine attraktive Alternative zu anderen Rechts
formen. Sie zeichnet sich nämlich durch eine höchstmög
liche Entscheidungsfreiheit auf der Leitungsebene aus.

Gerade weil die Stiftung über keine Gesellschafter ver
fügt, ist zentrale Entscheidungsperson der Vorstand. Zur 
Überwachung kann dem Vorstand zwar ein Beirat oder 
Aufsichtsrat beiseitegestellt werden. Dieser kann im Re
gelfall aber nicht hineinregieren wie beispielsweise die 

Gesellschafter einer GmbH, für die das Recht der sog. 
Allzuständigkeit gilt. Es gibt „nur“ den Stifter, der je
doch über seine Gründungsfunktion hinaus keine wei
teren rechtsformimmanenten Rechte erhält1. 

Die Stiftung zeichnet sich daher dadurch aus, dass sie 
regelmäßig maximal über zwei Organe verfügt, den Vor
stand und ggf. ein Aufsichtsgremium. Alle andere Gesell
schaftsformen haben ein weiteres Organ, nämlich die Ge
sellschafterversammlung bei der GmbH, die Hauptver
sammlung bei der AG und die Mitgliederversammlung 
bei dem Verein. Allenfalls die nur für Hoheitsträger in 
Betracht kommende Betreiberform der Anstalt des öf
fentlichen Rechts ist hinsichtlich der Gremien ähnlich 
wie die Stiftung konzipiert. Sie unterliegt jedoch zudem 
normativen kommunalen Regelungen. 

Der häufig ins Feld geführten Stiftungsaufsicht, die 
quasi „ersatzweise“ für die fehlenden Organe die Stif
tung beaufsichtigt, stehen vergleichsweise nur wenige 
Kompetenzen zu. Insbesondere kann sie nicht in die lau
fende geordnete Geschäftsführung hineinregieren. Tat
sächliches Hindernis für eine Stiftung ist jedoch die ein
geschränkte und nur im Einvernehmen mit der Stiftungs
aufsicht mögliche Abänderbarkeit der Satzung, insbeson
dere wenn es darum geht, den Satzungszweck zu ändern. 
Dies ist in den Grenzen der gesetzlichen Regelungen nur 
eingeschränkt möglich. 

Eine besondere Bedeutung bei der Stiftungserrichtung 
kommt daher der Formulierung des Stiftungszwecks zu. 
Dieser sollte einerseits die Vorstellungen des Stifters be
rücksichtigen. Er sollte andererseits aber auch nicht zu 
eng formuliert werden, damit die Handlungsfähigkeit der 
Stiftung nicht zu stark eingegrenzt wird. Ein sorgfältig for
mulierter Satzungszweck ist daher unverzichtbar. Inwie
fern sich durch das neue Stiftungsrecht eine praktische 
Erleichterung ergibt, wird sich zeigen. Die in der bisheri
gen Ausprägung durchaus unterschiedlichen landesrecht
lichen Regelungen werden nunmehr bundeseinheitlich 
zusammengefasst. In der zum 1.7.2023 in Kraft treten
den Neuordnung des Stiftungsrechts2 bestimmt künftig 
§ 85 Abs. 1–3 die Voraussetzungen zur Satzungsänderung. 
Vorgesehen ist ein dreistufiges System mit absteigender 

1 Vgl. Ritter, Ist die Stiftung als Trägerform auch für den modernen Kran
kenhausbetrieb geeignet?, SB StiftungsBrief 2010 S. 105 ff. 

2 StiftRVereinhG, BGBl. 2021 I S. 2947, https://dejure.org/BGBl/2021/
BGBl._I_S._2947.
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Eingriffsintensität3. Danach sollen Satzungsänderungen 
dann möglich sein, wenn sich die Verhältnisse nach Er
richtung der Stiftung wesentlich verändert haben und die 
Änderung zur Anpassung an die neuen Verhältnisse er
forderlich ist.

Dies berücksichtigend ist die Stiftung durchaus eine Ge
sellschaftsform, die den modernen Anforderungen an ein 
effizientes und straffes Management bereits durch ihre 
innere Struktur entgegenkommt. Attraktiv erscheint die 
Rechtsform der Stiftung insbesondere an der Spitze ei
nes Konzerns als Beteiligungsträger oder Holdingstiftung. 

1.2  Fallbeispiele

Anhand nachfolgender Beispielsfälle aus der Praxis sollen 
die Einsatzformen und Vorzüge von Stiftungen im Kon
zernverbund, strategische Überlegungen und auch Fall
stricke erläutert werden.

Fall A: Eine gemeinnützige Stiftung mit eigenem, wenn 
auch kleinem gemeinnützigen Zweckbetrieb in der Al
tenpflege hält mehrere Beteiligungen an operativ tätigen 
gemeinnützigen TochterGmbH. Für diese Tochtergesell
schaften übernimmt sie als Dienstleistung die Geschäfts
führung, das Controlling sowie die Buchhaltung. Die Leis
tungen für ihren Zweckbetrieb der Altenpflege kauft sie 
bei den Tochtergesellschaften ein. 

Fall B: Wandel und Veränderung im Leistungserstellungs
prozess bedeutet eine Veränderung der Anforderungen 
an das Immobilienmanagement. Die Stiftung beabsich
tigt daher, künftig als reine StiftungsHolding aufzutre
ten, d. h. ausschließlich Beteiligungen zu halten. Die Stif
tung erwägt in diesem Zusammenhang die Errichtung ei
ner weiteren Stiftung als ImmobilienStiftung, in die das 
gesamte Immobilienmanagement integriert werden soll. 
Auf sie soll auch das gesamte Immobilienvermögen über
tragen werden.

Fall C: Mehrere gemeinnützige Körperschaften (u. a. die 
zuvor genannte HoldingStiftung und die ImmobilienStif
tung) beabsichtigen mit anderen gemeinnützigen Einrich
tungen, im Wesentlichen den Tochtergesellschaften, zu 
kooperieren. Sie wollen insofern aber f lexibel sein und 
sich nicht den neuen Satzungsanforderungen der Finanz
verwaltung zu § 57 Abs. 3 AO unterwerfen.

Fall D: Die betriebsnotwendigen Gebäude der gemeinnüt
zigen ImmobilienStiftung sind dringend sanierungsbe
dürftig. Zudem sind weite Teile des Areals bislang unge
nutzt und sollen bebaut werden. Die ImmobilienStiftung 
erwägt zur Finanzierung des Vorhabens den Verkauf un
genutzter Flächen, wegen einer höheren Rendite ggf. nach 
vorheriger Bebauung.

3 Vgl. Lorenz / Mehren, Das neue Stiftungsrecht ist da – Kernpunkte der 
gesetzlichen Neuregelung und deren Bedeutung für bestehende und 
noch zu errichtende Stiftungen, DStR 2021 S. 1774 ff. 

2.  Die gemeinnützige Stiftung 
als Holdinggesellschaft an 
der Spitze eines Konzerns

2.1  Neue Perspektiven für Stiftungen durch 
das Jahressteuergesetz 2020?

Mit dem Jahressteuergesetz 20204 erfolgte eine Ergän
zung des § 57 AO durch zwei neue Absätze. Nach dem 
neuen § 57 Abs. 4 AO kann eine Körperschaft ihre steuer
begünstigten Zwecke auch dadurch unmittelbar verfol
gen, wenn sie ausschließlich Anteile an steuerbegünstig
ten Kapitalgesellschaften hält und verwaltet.

Nach bislang geltendem Recht war eine Körperschaft 
nach Ausgliederung aller operativen Tätigkeiten auf Betei
ligungsgesellschaften nicht steuerbegünstigt. Um gleich
wohl die Gemeinnützigkeit zu erreichen, behalfen sich 
die Trägerkörperschaften eines Feigenblatts; sie mussten 
weiterhin einen eigenen, wenn auch meist untergeord
neten, gemeinnützigen Zweck erfüllen und standen da
mit stets im Spannungsfeld zu der Finanzverwaltung und 
auch der Stiftungsaufsicht. Reichte das Feigenblatt nicht 
aus, etwa weil trotz Aufgabe der sog. Geprägetheorie5 den 
geringen Anforderungen an die unmittelbare gemeinnüt
zige Leistungserbringung nicht erfüllt würden oder eine 
Mittelfehlverwendung vorlag, drohte der Entzug der Ge
meinnützigkeit durch die Finanzbehörden. Es galt, um
fassende Vorsorgemaßnahmen zu treffen, um etwa Spen
denhaftung, persönliche Inanspruchnahmen der Organe, 
Einleitungen von Strafverfahren und – als nicht zu unter
schätzende Größe – den Reputationsverlust zu vermeiden. 

Dieses Ergebnis war nicht sachgerecht, da sich durch 
die Aufteilung der Tätigkeit auf mehrere Gesellschaften 
bei wertender Betrachtung das wirtschaftliche Gesamtbild 
nicht ändert6. Die neue Regelung des § 57 Abs. 4 AO trägt 
dem Rechnung. Daher können gemeinnützige Körperschaf
ten und damit nun auch Stiftungen ihre Gemeinnützigkeit 
mit der reinen Beteiligungsverwaltung begründen.

Beteiligungen, die nach § 57 Abs. 4 AO zur unmittelba
ren Verfolgung der eigenen steuerbegünstigten Zwecke 
an einer steuerbegünstigten Kapitalgesellschaft gehalten 
und verwaltet werden, sind nunmehr dem ideellen Be
reich zuzuordnen, wenn die steuerbegünstigten Zwecke 
der gehaltenen Beteiligungsgesellschaften in den eigenen 
steuerbegünstigten Zwecken enthalten sind. Die Einnah
men aus dieser Beteiligung sind dann nicht wie bislang 
Einnahmen der Vermögensverwaltung, sondern Einnah
men im ideellen Bereich7.

4 Jahressteuergesetz 2020 vom 21.12 2020, s.u.  
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/
Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/19_ 
Legislaturperiode/Gesetze_Verordnungen/20201228JStG2020/ 
4VerkuendetesGesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=2.

5 Siehe dazu Klaßmann/Notz/Schmidbauer, Die Besteuerung der Kran
kenhäuser und anderer humanmedizinischer Leistungserbringer,  
5. Aufl. 2017, S. 150.

6 BTDrucks. 19/23551 S. 65.
7 BMFSchreiben vom 6.8.2021 zur Änderung des AEAO, Az.: IV C 4 –  

O 1000/19/10474:004, DStR 2021 S. 1882, Ziffer 13.
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Die Ausgliederung aller Zweckbetriebe auf steuerbegüns
tigte Kapitalgesellschaften, bei der die übertragende Kör
perschaft / Stiftung als Gegenleistung Anteile an der 
über nehmenden Kapitalgesellschaft erhält, ist nunmehr 
unproblematisch. Die Finanzierung der Beteiligung ist 
jetzt mit zeitnah zu verwendenden Mitteln möglich8. 
Die Beteiligungen sind der ideellen Sphäre zuzuordnen 
und stellen sog. nutzungsgebundenes Vermögen dar9. 
In der Literatur wird insofern von einem „Paradigmen
wechsel“ gesprochen10.

In unserem Fallbeispiel könnte die Stiftung somit ih
ren eigenen gemeinnützigen Zweckbetrieb ebenfalls auf 
eine steuerbegünstigte Tochtergesellschaft ausgliedern, 
ohne ihre eigene Gemeinnützigkeit zu verlieren. 

Ebenfalls würde sie ihre Gemeinnützigkeit nicht da
durch verlieren, dass sie z. B. Beteiligungen auch an gewerb
lichen Kapitalgesellschaften oder Personengesellschaften 
hält. Die Steuerbegünstigung nach § 57 Abs. 4 AO verlangt 
nach Auffassung der Finanzverwaltung nämlich nicht, 
dass die Holdingkörperschaft ausschließlich nur Beteili
gungen an gemeinnützigen Körperschaften halten darf. 
Sie darf nach unbestrittener Auffassung der Finanzver
waltung auch Beteiligungen an steuerpflichtigen Gesell
schaften halten. Diese sind dann allerdings nicht dem ide
ellen Bereich, sondern je nach Ausgestaltung der Vermö
gensverwaltung oder dem steuerpflichtigen wirtschaft
lichen Geschäftsbetrieb zuzuordnen. 

Diese erfreuliche Sichtweise der Finanzverwaltung 
könnte allerdings zu der Annahme verleiten, dass die 
Gemeinnützigkeit der Holding auch dann nicht verloren 
geht, sollte eine gemeinnützige Tochtergesellschaft – aus 
welchen Gründen auch immer – einmal ihre Gemeinnüt
zigkeit verlieren. Dann würde die Holding die Gemeinnüt
zigkeit schließlich noch aus den übrigen Beteiligungen – 
soweit vorhanden – weiter generieren können. M. E. ist 
aber gleichwohl an dieser Stelle Vorsicht geboten, denn 
mit dem Verlust der Gemeinnützigkeit der Tochtergesell
schaft wäre die Beteiligung an der nunmehr gewerblichen 
Tochtergesellschaft nicht mehr dem ideellen Bereich, son
dern der Vermögensverwaltung zuzuordnen. Dieser Sphä
renwechsel könnte eine gemeinnützige Mittelfehlverwen
dung darstellen. 

2.2 Umfang der Beteiligungsverwaltung

Die Zuordnung der Beteiligung zum ideellen Bereich be
deutet nicht automatisch, dass alle Aktivitäten einer Hol
ding gegenüber den gemeinnützigen Tochtergesellschaf
ten ebenfalls steuerbegünstigt sind. Das führt zu der essen
tiellen Frage, welche Aufgaben noch der Beteiligungsver
waltung zugeordnet werden können und welche darüber 

8 Vgl. Uhl, Neue Optionen für HoldingStiftungen durch den neuen § 57 
Abs. 4 AO, SB StiftungsBrief 2021 S. 70.

9 BMFSchreiben vom 6.8.2021 zur Änderung des AEAO, Az.: IV C 4 –  
O 1000/19/10474:004, DStR 2021 1882, Ziffer 14.

10 Vgl. Hüttemann, Änderungen des Gemeinnützigkeits und Spenden
rechts durch das Jahressteuergesetz 2020, DB 2021 S. 72, 76, sowie 
Kirchhain, Im zweiten Anlauf durch die Hintertür – Umfassende Ände
rungen für gemeinnützige Organisationen und deren Förderer durch 
das JStG 2020, DStR 2021 S. 129, 136.

hinausgehen. Im Allgemeinen wird zwischen aktiver und 
passiver Beteiligungsverwaltung unterschieden. Während 
sich die passive Beteiligungsverwaltung auf die reine Ver
waltung der Beteiligung beschränkt, stellt die aktive Be
teiligungsverwaltung eine eigene Wirtschaftstätigkeit dar. 
Sie liegt bereits vor, wenn die Holding geschäftsleitende 
Funktionen, d. h. langfristige Führungsentscheidungen, 
wahrnimmt und tatsächlichen Einfluss auf die Beteili
gungsgesellschaft ausübt. Führungsentscheidungen zeich
nen sich durch ihre langfristige Natur, Grundsätzlichkeit 
und Bedeutung aus, die sie für den Bestand der Beteili
gungsgesellschaft (geleitete Gesellschaft) haben11 .

In der Gesetzesbegründung zum Jahressteuergesetz 
2020 wird in diesem Zusammenhang bereits klargestellt, 
dass sich die entgeltliche Leistungserbringung der Hol
ding gegenüber den gemeinnützigen Kapitalgesellschaf
ten, an denen die Holding beteiligt ist, weiter nach den 
allgemeinen Regelungen beurteilt12.

Die Finanzverwaltung präzisiert in ihrem Schreiben 
vom 6.8.2021, dass entgeltliche Leistungen – wie z. B. 
die Erbringung von Buchführungsleistungen gegenüber 
den Kapitalgesellschaften, an denen die Holding beteiligt 
ist – grundsätzlich als steuerpflichtiger wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb zu qualifizieren sind13. Demzufolge sind 
auch weitere Bereiche wie Controlling und Übernahme 
der Geschäftsführung der aktiven Beteiligungsverwaltung 
und damit dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Bereich 
zuzuordnen. Sie können nur unter den nachfolgend noch 
dargestellten Voraussetzungen gem. § 57 Abs. 3 AO oder 
von § 58 Nr. 1 AO dem steuerbegünstigten Bereich zuge
ordnet werden.

2.3  Bedeutung der Trägerlösung  
für die Umsatzsteuer

Das BMFSchreiben vom 6.8.2021 nimmt ausschließlich 
nur zu den gemeinnützigkeitsrechtlichen Aspekten Stel
lung und hat daher keine Relevanz für die umsatzsteu
erlichen Fragestellungen. In aller Regel wird es gewollt 
sein, dass die Holding und ihre Tochtergesellschaften 
in einem umsatzsteuerlichen Organverbund stehen, um 
eine Umsatzbesteuerung des Leistungsaustausches zu 
vermeiden; die im Rahmen eines umsatzsteuerlichen 
Organschaftsverhältnisses erbrachten Leistungen sind 
dann nicht steuerbar. 

Erbringt die Holding keinerlei wirtschaftliche Tätigkei
ten, sondern verwaltet sie nur ihre Beteiligungen, gilt sie 
als sog. reine Finanzholding14. Umsatzsteuerlich hat dies 
zur Folge, dass sie keine Unternehmereigenschaft mehr 
besitzt und damit auch nicht als Organträgerin fungieren 
kann. Dies würde z. B. auch dazu führen, dass Leistungen, 
die die Tochtergesellschaften für die Holding erbringen, 

11 Siehe u.a. BMFSchreiben vom 24.1.2012 zur Entlastungsberechtigung 
ausländischer Gesellschaften (§ 50d Abs. 3 EStG), Az.: V B 3 –  
S 2411/07/10016, BStBl 2012 I S. 171.

12 BTDrucks. 19/23551 S. 65, s.u. https://dserver.bundestag.de/
btd/19/235/1923551.pdf.

13 BMFSchreiben vom 6.8.2021 zur Änderung des AEAO, Az.: IV C 4 –  
O 1000/19/10474:004, DStR 2021 S. 1882, Ziffer 15.

14 Vgl. BFH vom 19.1.2016 – XI R 38/12, openJur 2016, 12954.
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gene Gesetzesbegründung, die auf das wirtschaftliche Ge
samtbild abstellt, als stiftungsrechtliche Rechtfertigung 
herangezogen werden können, ist nicht zwingend. Stif
tungsrecht und Steuerrecht können durchaus divergieren. 

Allerdings kann sich das Stiftungsrecht dieser Betrach
tung auch nicht gänzlich entziehen. Die Gemeinnützig
keit einer HoldingStiftung wird steuerlich nur anerkannt, 
wenn sich die Zwecke der Stiftung und ihrer Beteiligungs
gesellschaften decken18, m. a. W. die Stiftung wird steuer
lich nur anerkannt, wenn sie einem steuerlich anerkann
ten Zweck (§ 52 AO) dient. Es kann daher nicht darum ge
hen, eigenes Vermögen zu erhalten, sondern darum, dieses 
Vermögen unter Beachtung des Gebots der zeitnahen Mit
telverwendung in einen steuerbegünstigten Kreislauf zu 
bringen. Etwaige Beteiligungserträge bei der reinen Hol
dingStiftung können außerhalb der zulässigen und jeder 
gemeinnützigen Körperschaft zustehenden Möglichkeit 
der Rücklagenbildung gerade nicht zeitlich unbefristet 

„geparkt“ werden; sie müssen vielmehr zeitnah verwen
det werden, im Zweifel durch Förderung der gemeinnüt
zigen Tochtergesellschaften oder durch Erwerb neuer Be
teiligungen. Bereits deshalb stellt sich die Frage, ob es bei 
gemeinnützigen Stiftungen überhaupt eine Selbstzweck
stiftung geben kann; dies gilt auch dann, wenn die Stif
tung ausschließlich Beteiligungen halten sollte.

Sollte gleichwohl die Stiftungsaufsicht im Rahmen der 
Satzungsprüfung Bedenken erheben und ein „Ausfech
ten“ vor Gericht nicht gewollt bzw. i. d. R. aus zeitlichen 
Gründen schon nicht möglich sein, verbleibt es bei dem 
vorgenannten „Feigenblatt“ der eigenen unmittelbaren 
Zweckerfüllung. Als solche gilt auch die Fördertätigkeit 
nach § 58 Nr. 1 AO19. 

18 BMFSchreiben vom 6.8.2021, Az.: IV C 4 – O 1000/19/10474:004,  
DStR 2021 S. 1882, Ziffer 13. 

19 AEAO Nr. 1 Satz 5 zu § 56 AO, vgl. Hüttemann, der neue Anwendungser
lass zu den §§ 5168 AO, S&S Rote Seiten 1/2012 S. 6, m.w.N.

umsatzsteuerpflichtig werden, soweit es sich im Einzelfall 
nicht um steuerbefreite Leistungen nach § 4 UStG handelt. 
In dem Beispielsfall A (vgl. oben Abschn. 1.2) läge mit der 
Übernahme der Altenhilfe für die Holding eine steuerbe
freite Leistung nach § 4 Nr. 16 c UStG vor.

Übernimmt hingegen eine der Tochtergesellschaften die 
gesamten Verwaltungsleistungen für den Konzern, dann 
wären diese Leistungen nicht nur für die HoldingStif
tung, sondern auch für alle anderen Tochtergesellschaf
ten umsatzsteuerpflichtig. 

2.4 Verbot der Selbstzweckstiftung

Eine Stiftung darf – nach h. M. in der stiftungsrechtlichen 
Literatur und wohl auch des BFH15 – keine reine Selbst
zweckstiftung sein. Als solche wird eine Stiftung bezeich
net, die ihren Zweck in der bloßen Erhaltung, Pflege und 
Förderung ihres Vermögens sieht. Nur „außerhalb der 
bloßen Vermögensverwaltung liegende Zwecke“ können 
als mögliche Stiftungszwecke in Betracht kommen16. Der 
Zweck der Stiftung müsse nach außen und nicht nach in
nen gerichtet sein17.

Bislang wurde – soweit ersichtlich – das Verbot der rei
nen Selbstzweckstiftung in Zusammenhang mit der Neure
gelung in § 57 Abs. 4 AO noch nicht erschöpfend bewertet. 
Aus hier vertretener Sicht verstößt die reine Beteiligungs
verwaltung bei gemeinnützigen Stiftungen nicht gegen 
dieses Verbot. Ob bereits die steuerliche Neuregelung, die 
das Halten und Verwalten von Anteilen an steuerbegüns
tigten Kapitalgesellschaften der unmittelbaren steuerbe
günstigten Zweckerfüllung zuordnet, und die dazu ergan

15 Zur Familienstiftung: BFH vom 18.11.2009, Az.: II R 46/07  
(s.u. www.bundesfinanzhof.de).

16 Vgl. Schiffer/Pruns, Zum Lehrsatz vom Verbot der Selbstzweckstiftung, 
Zeitschrift für Stiftungs und Vereinswesen 1/2012 S. 1.

17 Vgl. Uhl, Neue Optionen für HoldingStiftungen durch den neuen  
§ 57 Abs. 4 AO, SB StiftungsBrief 04/2021 S. 70.
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ist aber, dass sie wie im Beispielsfall B (s. oben unter Ab
schn. 1.2) als weitere Stiftung neben eine Stiftung tritt. 

Insbesondere im sozialen Bereich ist festzustellen, dass 
Leistungsanbieter verstärkt miteinander kooperieren bzw. 
kleinere und jüngere Anbieter sich unter das „Dach“ erfah
rener und leistungsstarker Sozialpartner stellen, um sich 
strategisch weiterentwickeln und am Markt behaupten zu 
können. Auch der Sozialpartner ist an der Integration und 
Einbindung kleinerer Leistungsanbieter interessiert, da sich 
auf diesem Wege häufig neue Sozialräume eröffnen. 

Wandel und Veränderung im Leistungserstellungspro
zess bedeuten aber zugleich eine Veränderung der Anfor
derungen an das Immobilienmanagement. 

Studien belegen, dass der Status quo des betrieblichen 
Immobilienmanagements nach wie vor in deutschen Unter
nehmen im Gegensatz zur angelsächsischen Praxis vernach
lässigt werden21. Es fehlt häufig an einer schriftlich fixier
ten Immobilienstrategie. Nur in etwa der Hälfte der Unter
nehmen sind immobilienwirtschaftliche Planungs prozesse 
mit denen des Kerngeschäfts verknüpft. Damit kann die 
Unterstützung des Kerngeschäfts allerdings nur subopti
mal erfüllen werden. Soweit erkennbar bestehen hier keine 
graduellen Unterschiede zwischen dem ForProfit und dem 
NonProfitBereich. Die Immobilienbewirtschaftung sollte 
daher eine eigenständige und mittragen  de Säule in jedem 
größeren Unternehmen sein. Dies kann durch die Implemen
tierung eines betriebsinternen Immobilienmanagements, 
durch die Ausgliederung des Im mobilienmanagement auf 
eine Tochtergesellschaft oder – größer angelegt – durch 
die vollständige Trennung  des Immo bilienvermögens im 
Sinne einer rechtlichen Spaltung von Immobilienbestand 
und Betrieb erfolgen (sog. Betriebsaufspaltung). 

Das Für und Wider der verschiedenen Lösungsmöglich
keiten soll nicht Gegenstand der weiteren Erläuterungen 
werden. Darüber zu befinden ist ein innerer Entschei
dungsprozess, den jedes Unternehmen für sich analysie
ren sollte. Ein Augenmerk soll jedoch dem Thema Grund
erwerbsteuer gelten.

3.2  Grunderwerbsteuer

Ein relevantes Thema bei Unternehmensneuorganisatio
nen und Unternehmensumstrukturierungen ist die Grund
erwerbsteuer. Nach § 1 Abs. 1 GrEStG unterliegen Er
werbsvorgänge bzw. Eigentumsübertragungen, die sich 
auf inländische Grundstücke beziehen, der Grunderwerb
steuer. Der Status der Gemeinnützigkeit ist für die Grund
erwerbsteuer unbeachtlich. Gemeinnützige Körperschaf
ten unterliegen daher im Grundsatz genauso der Grund
erwerbsteuer wie erwerbswirtschaftliche Unternehmen. 

Während die Steuereinnahmen für die Grunderwerb
steuer im Jahre 2009 noch bei 4,2 Mrd. € lagen, betrugen 
sie im Jahre 2020 bereits 14,2 Mrd. € 22, was nicht nur 
auf die Anhebung der Steuersätze zurückzuführen ist. 
(siehe Abb., S. 7)

21 Siehe u. https://www.realestate.bwl.tudarmstadt.de/media/bwl9/
dateien/arbeitspapiere/wp_28_finanzwirtschaftliche_bedeutung.pdf.

22 Siehe u. https://www.bundesfinanzministerium.de/Datenportal/Daten/
freinutzbareprodukte/Bilder/Infografiken/Steuerspirale.html.

2.5  Satzungsänderung

Im Beispielsfall A (siehe oben unter Abschn. 1.2) wird die 
Stiftung ihre Satzung ändern müssen, wenn sie künftig 
nur über ihre Beteiligungsträgereigenschaft (HoldingStif
tung) ihren Gemeinnützigkeitsstatus begründen möchte. 
Gemeinnützigkeitsrechtlich gilt der Grundsatz, dass in 
der Satzung nur diejenigen Zwecke aufgeführt sein dür
fen, die auch erfüllt werden. Nicht mehr verfolgte Zwecke 
sind daher aus der Satzung zu entfernen und neue Zwe
cke aufzunehmen. Im Beispielsfall A wird die Stiftung da
her eine Neuregelung der gemeinnützigen Zwecke derge
stalt vornehmen müssen, dass die unmittelbare Zwecker
füllung „Betrieb der Altenhilfe“ entfernt und stattdessen 
als alleiniger Zweck die Beteiligung an gemeinnützigen 
Körperschaften aufgenommen wird.

Da dies zugleich eine Änderung des Stiftungszwecks be
deutet, wird eine Abstimmung mit der Stiftungsaufsicht 
unumgänglich. Bekanntermaßen verhalten sich die Auf
sichtsbehörden hier sehr zurückhaltend. 

Möglicherweise wird das restriktive Verhalten der jewei
ligen Stiftungsaufsicht der Länder durch das zum 1.7.2023 
in Kraft tretende „Gesetz zur Vereinheitlichung des Stif
tungsrechts und zur Änderung des Infektionsschutzes“20 

zurückgedrängt werden.
Nach § 85 Abs. 2 und 3 BGB n. F. kann der Stiftungs

zweck oder können andere prägende Bestimmungen der 
Stiftungsverfassung geändert werden, wenn sich die Ver
hältnisse nach Errichtung der Stiftung wesentlich verän
dert haben und eine solche Änderung erforderlich ist, um 
die Stiftung an die veränderten Verhältnisse anzupassen. 
Als prägend für eine Stiftung sind regelmäßig die Bestim
mungen über den Namen, den Sitz, die Art und Weise der 
Zweckerfüllung und über die Verwaltung des Grundstock
vermögens anzusehen. Durch Satzungsänderung können 
Bestimmungen der Satzung auch geändert werden, wenn 
dies der Erfüllung des Stiftungszwecks dient.

3.  Stiftung neben der Stiftung – 
ImmobilienStiftung neben 
HoldingStiftung?

3.1  Vorbemerkungen

Wie einleitend dargestellt, ist die Stiftung eine Erschei
nungsform, die keine Mitglieder und keine Gesellschaf
ter kennt. Sie gehört damit „quasi“ sich selbst. Dies führt 
dazu, dass die Stiftung als Gesellschaftsform nicht ge
eignet ist, in einem gesellschaftsrechtlich geprägten Ab
hängigkeitsverhältnis zu einer anderen Körperschaft zu 
stehen. Eine Stiftung kann auch nicht durch eine an
dere Stiftung beherrscht werden. Eine Stiftung kann da
her nicht – wie etwa TochterKapitalgesellschaften – un
terhalb der Konzernspitze angesiedelt werden. Denkbar 

20 StiftRVereinhG, BGBl. 2021 I S. 2947, s.u. https://dejure.org/BGBl/2021/
BGBl._I_S._2947.
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Das Steueraufkommen wird weiter steigen. Mit dem Ge
setz zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes vom 
12.5.2021 hat das GrEStG bereits seit längerem disku
tier te Änderungen erfahren, um im Bereich hochpreisi
ger Immobilientransaktionen Steuerausfälle zu vermei
den23. U.  a. wurden folgende Änderungen beschlossen:
 ⁄ die Absenkung der 95 %Grenze in § 1 Abs. 2a, 3 und 

3a GrEStG auf 90 %;
 ⁄ Einführung eines neuen Ergänzungstatbestands  

(§ 1 Abs. 2b GrEStG) zur Besteuerung eines Anteils
eignerwechsels in Höhe von mindestens 90 % im Ge
sellschafterbestand einer grundbesitzenden Kapital
gesellschaft innerhalb von zehn Jahren;

 ⁄ Verlängerung des in § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG ge
nannten Zeitraums von fünf auf zehn Jahre;

 ⁄ Anwendung der Ersatzbemessungsgrundlage auf 
Grund stücksverkäufe im Rückwirkungszeitraum bei 
Um wandlungsfällen und Einbringungen;

 ⁄ Verlängerung des Zeitraums von fünf auf zehn Jahre 
in § 5 Abs. 3, § 6 Abs. 3 Satz 2, § 6 Abs. 4 Nr. 1 und 2 so
wie § 7 Abs. 3 GrEStG;

23 Gesetz zur Änderung des GrEStG vom 12.5.2021 (BGBl 2021 I S. 986, s.u. 
https://dejure.org/BGBl/2021/BGBl._I_S._986).

 ⁄ Verlängerung der Vorbehaltensfrist in § 6 Abs. 4 Nr. 3 
GrEStG von fünf auf fünfzehn Jahre.

Hier kann die Stiftung von Ausnahmetatbeständen pro
fitieren, die für verbandsgeprägte Gesellschaftsformen 
nicht erreichbar sind.

 Von der Grunderwerbsteuer ausgenommen sind ins
besondere der Grundstückserwerb von Todes wegen und 
Grundstücksschenkungen unter Lebenden i. S. des Erbschaft 
und Schenkungsteuergesetzes (§ 3 Nr. 2 GrEStG). Als Schen
kung unter Lebenden gilt:
 ⁄ jede freigebige Zuwendung unter Lebenden, soweit 

der Bedachte durch sie auf Kosten des Zuwendenden 
bereichert ist (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG);

 ⁄ der Übergang von Vermögen aufgrund eines Stif
tungsgeschäfts unter Lebenden (§ 7 Abs. 1 Nr. 8 
ErbStG als besondere Ausprägung der Befreiung 
nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG)24;

 ⁄ was bei Aufhebung einer Stiftung erworben ist  
(§ 7 Abs. 1 Nr. 9 ErbStG).

Eine freigebige Zuwendung i. S. des § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG 
setzt eine objektive Bereicherung des Beschenkten aus dem 

24  Vgl. Urteil des BFH vom 9.12.2009, BStBl II 2010 S. 363.

Abb.: Steuerspirale 2020 (Quelle: Arbeitskreis „Steuerschätzung“, Bundesministerium der Finanzen, Stand: 158. Sitzung; September 2020)
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Vermögen des Schenkers und subjektiv den einseitigen Wil
len des Schenkers zur Unentgeltlichkeit voraus, d. h. der 
Schenker muss in dem Bewusstsein handeln, zu der Ver
mögenshingabe rechtlich nicht verpflichtet zu sein und 
seine Leistung ohne rechtlichen Zusammenhang mit einer 
gleichwertigen Gegenleistung erbringen zu wollen.

Nicht von der Grunderwerbsteuer befreit sind demzu
folge die unentgeltlichen Übertragungen von Immobilien 
etwa im Konzernverbund, auch wenn an dessen „Spitze“ 
eine Stiftung steht.

Beispiel: Eine grundbesitzende Stiftung hält Beteiligun
gen an mehreren GmbH. Das bei ihr angesiedelte Immo
bilienvermögen soll auf die Tochtergesellschaften unent
geltlich übertragen werden. 

Nach § 3 Nr. 2 GrEStG i. V. mit § 7 Abs. 1 ErbStG sind 
zwar Schenkungen von der Grunderwerbsteuer ausge
nommen. Diese setzen aber freigebiges Handeln voraus, 
was bei gesellschaftsrechtlichen Verflechtungen i. d. R. zu 
verneinen ist. 

Explizit hat der BFH ein freigebiges Handeln für die Ver
mögensübertragung durch einen Gesellschafter auf seine 
TochterKapitalgesellschaft verneint. Übertragen Gesell
schafter im Rahmen des Gesellschaftsverhältnisses Ver
mögen auf eine Kapitalgesellschaft, dient dies dem Gesell
schaftszweck. Eine solche Vermögensübertragung ist daher 
als gesellschaftsrechtlicher Vorgang und nicht als Schen
kung oder freigebige Zuwendung an die Gesellschaft zu 
beurteilen. Es ist dabei nicht entscheidend, ob der Gesell
schaftszweck auf Gewinnerzielung gerichtet ist oder ob die 
Kapitalgesellschaft gemeinnützige Ziele verfolgt.

Nicht maßgebend ist auch, ob der Vermögensübertra
gung auf die Kapitalgesellschaft eine entsprechende Er
höhung des Werts des Gesellschaftsanteils des übertra
genden Gesellschafters gegenübersteht. Auch wenn dies 
nicht der Fall ist, kann daraus nicht auf das Vorliegen ei
ner freigebigen Zuwendung des Gesellschafters an die Ge
sellschaft geschlossen werden; denn auch dann fehlt es 
wegen der Förderung des Gesellschaftszwecks an der Un
entgeltlichkeit der Vermögensübertragung25.

Abwandlung: Eine Stiftung ist Alleingesellschafterin an 
mehreren grundbesitzenden GmbH. Zur Implementierung 
eines einheitlichen Immobilienmanagements soll das ge
samte Immobilienvermögen der Tochtergesellschaften un
entgeltlich auf die Stiftung übertragen werden.

Auch hier liegt keine freigebige Zuwendung vor. Es 
fehlt ebenfalls an dem subjektiven Element. Die Schen
kung erfolgt in aller Regel, weil dies durch den Gesell
schafter, hier die Stiftung als Alleingesellschafterin, so 
veranlasst wurde.

In beiden Fällen käme eine Grunderwerbsteuerfreiheit 
nur unter den Voraussetzungen des § 6a GrEStG in Be
tracht, wonach für bestimmte steuerbare Rechtsvorgänge 
aufgrund einer Umwandlung i. S. des Umwandlungsgeset
zes, einer Einbringung oder eines anderen Erwerbsvor
gangs auf gesellschaftsvertraglicher Grundlage die Grund

25 BFH vom 17.10.2007, Az.: II R 63/05, BStBl 2008 II S. 381.

erbsteuer nicht erhoben wird. Diese Befreiung gilt aller
dings nur, wenn an dem dort genannten Rechtsvorgang 
ausschließlich ein herrschendes Unternehmen und ein 
oder mehrere von diesem herrschenden Unternehmen 
abhängige Gesellschaften oder mehrere von einem herr
schenden Unternehmen abhängige Gesellschaften betei
ligt sind. Abhängig ist eine Gesellschaft, an deren Kapital 
oder Gesellschaftsvermögen das herrschende Unterneh
men innerhalb von fünf Jahren vor dem Rechtsvorgang 
und fünf Jahren nach dem Rechtsvorgang unmittelbar 
oder mittelbar oder teils unmittelbar, teils mittelbar zu 
mindestens 95 % ununterbrochen beteiligt ist. Diese Re
gelung gilt unverändert fort. Mit dem Gesetz zur Ände
rung des GrEStG vom 12.5.2021 hat das GrEStG bereits 
seit längerem diskutierte Änderungen erfahren, um im 
Bereich hochpreisiger Immobilientransaktionen Steuer
ausfälle zu vermeiden26. In der Diskussion stand auch die 
Anhebung der Vor und Nachbehaltensfristen im Rahmen 
von Konzernumstrukturierungen. Entsprechende Überle
gungen wurden nicht übernommen; die diesbezüglichen 
Diskussionen sind nicht endgültig beendet.

Ferner muss bei der Anwendung des § 6a GrEStG be
rücksichtigt werden, dass damit nicht die einfache Grund
stücksübertragung begünstigt wird. Neben Umwandlungs
fällen nach dem UmwG sind nur noch die Erwerbsvorgänge 
auf gesellschaftsvertraglicher Grundlage befreit. Darunter 
fallen z. B. Rechtsvorgänge, durch die Vermögen von einer 
Gesellschaft auf einen Gesellschafter gegen Aufgabe oder 
Verringerung seiner Beteiligung übergehen, wie z. B. durch 
eine Sachkapitalherabsetzung, eine Verminderung der Be
teiligungsquote sowie durch Liquidation der Gesellschaft. 
Direkte Grundstücksübergänge von einer Gesellschaft auf 
den Gesellschafter scheiden damit aus der Begünstigung 
aus27.Vielmehr muss sich infolge des Erwerbsvorgangs auf 
gesellschaftsvertraglicher Grundlage die Gesellschafterstel
lung des beteiligten Gesellschafters in rechtlicher Hinsicht 
wie z. B. bei einer Liquidation ändern28.

Weitere Abwandlung: Eine Stiftung überträgt unentgelt
lich Immobilienvermögen auf eine andere Stiftung. Die 
Vorstände der Stiftungen sind personenidentisch. 

Hier wäre Freigebigkeit zu bejahen sein. Grunderwerb
steuer fällt damit nicht an. Dies liegt daran, dass die Stif
tung nicht mitgliedschaftlich organisiert ist29. Maßgeb
lich ist allein, dass diese beiden Körperschaften zueinan
der in keinem gesellschaftsrechtlichen Verbund stehen.

Erwirbt beispielsweise eine HoldingStiftung – oder 
auch eine HoldingKapitalgesellschaft – eine neue Betei
ligung mit Immobilien, kann die neue Beteiligungsgesell
schaft die Immobilien nur unter den Voraussetzungen des 
§ 6a GrEStG auf die HoldingStiftung oder eine Schwesterge
sellschaft grunderwerbsteuerfrei übertragen. Eine grund
erwerbsteuerfreie Übertragung auf eine ImmobilienStif
tung wäre hingegen möglich. Schenkungsteuer fiele eben

26 Gesetz zur Änderung des GrEStG vom 12.5.2021 (BGBl 2021 I S. 986),  
s.u. https://dejure.org/BGBl/2021/BGBl._I_S._986.

27 Vgl.  Borrutau/Viskorf, Kommentar zum GrEStG, § 6a Rn. 32–40.
28 Vgl. Weilbach, Kommentar zum GrEStG, § 6a Rz 20.
29 Vgl. Ritter, SB StiftungsBrief 12/2021 S. 232 f.
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Das Zusammenwirken umfasst alle Tätigkeiten, die geeig
net sind, die Verwirklichung der eigenen satzungsmä
ßigen Zwecke in Kooperation mit einer anderen Körper
schaft zu erfüllen. Hierzu können neben Dienstleistun
gen wie z. B. gemeinschaftliche Serviceleistungen auch 
Nutzungsüberlassungen gehören. Dazu gehören auch die 
Überlassungen oder Vermietungen von Grundstücken33. 
Demzufolge könnte auch die ImmobilienStiftung ge
meinnützig sein, indem sie die Grundstücke an die ope
rativ tätigen gemeinnützigen Tochtergesellschaften der 
HoldingStiftung überlässt. Dass die operativen Tochter
gesellschaften der HoldingStiftung nicht in einem Kon
zernverbund zu der ImmobilienStiftung stehen, ist un
schädlich. Das planmäßige Zusammenwirken erfordert 
keine finanzielle Eingliederung, so dass auch Kooperatio
nen zwischen gesellschafts oder verbandsrechtlich nicht 
verbundenen Körperschaften möglich sind34. 

Diesem erfreulich weiten Anwendungsverständnis 
der Finanzverwaltung steht aber eine äußerst strenge 
Sichtweise in der Umsetzung dieser Neuregelung gegen
über: Nach Auffassung der Finanzverwaltung muss das 
Zusammenwirken mit anderen Körperschaften zur Ver
wirklichung des eigenen steuerbegünstigten Satzungs
zwecks in der Satzung als Art der Zweckverwirklichung 
festgehalten sein. Die Körperschaften, mit denen ko
operiert wird, und die Art und Weise der Kooperation 
müssen ausweislich der ersten Umsetzungshinweise 
des BMF in den Satzungen der – also aller – Beteilig
ten bezeichnet werden35. Dies bedeutet, dass nicht nur 
die Art der Leistung in den Satzungen beider Koopera
tionspartner bezeichnet werden muss, sondern auch 
die jeweiligen Kooperationspartner selbst namentlich 
zu benennen sind. Dies bedeutet für größere Konzern
strukturen oder generell bei größeren Koope rationen, 
dass die Körperschaften einem stetigen Anpassungs
prozess ihrer Satzungen unterliegen. Für Stiftungen 
kann dies zu einem ständigen Austausch mit der Stif
tungsaufsicht führen. In der Literatur wird deshalb 
auch das BMFSchreiben vom 6.8.2021 – zu Recht – als 
Nichtanwendungserlass bezeichnet.36

Nach heftiger Kritik hat das BMF versucht, ein Stück
weit von dieser völlig unpraktikablen und u. E. auch 
nicht gesetzeskonformen Auslegung zurückzurudern, 
in dem es mit BMFSchreiben vom 12.1.2022 „Auf
weichTendenzen“ erkennen ließ. So soll es bei meh
reren Kooperationspartnern nunmehr ausreichend 
sein, wenn diese anhand der Satzung konkret nach
vollziehbar sind, beispielsweise bei einer Kooperation 
innerhalb eines Konzern oder Unternehmensverbunds 
durch Bezeichnung des Konzerns oder des Unterneh
mensverbundes. Eine namentliche Benennung der ein
zelnen Kooperationspartner muss sich dann aus einer 
Aufstellung  ergeben, die der Finanzverwaltung bei  

33 Siehe BMFSchreiben vom 6.8.2021, zur Änderung des AEAO,  
Az.: IV C 4 – O 1000/19/10474:004, S. 5 Nr. 11,  DStR 2021 1882. 

34 Siehe ebenda, S. 4 Nr. 6.
35 Siehe ebenda,  S. 4 f. Nr. 8.
36 Vgl. Hüttemann/Schauhoff, Ein Nichtanwendungserlass zu steuerbe

günstigten Servicekörperschaften, DB 2021 S. 2580.

falls nicht an, wenn die ImmobilienStiftung gemeinnüt
zig ist und die Zuwendung in den begünstigten Bereich 
geleistet wird (§ 13 Abs. 1 Nr. 16b ErbStG). Gleiches gilt, 
wenn im Fall B die Stiftung A ihr Immobilienvermögen 
auf die Stiftung B übertragen würde.

In der Nutzung des Vehikels „Stiftung“ liegt keine rechts
missbräuchliche Gestaltungsüberlegung. Der Steuerpflich
tige hat für die Gestaltung seiner wirtschaftlichen Verhält
nisse und Vorgänge grundsätzlich Gestaltungsfreiheit. Das 
gilt auch für die steuerlich relevanten Vorgänge. Ihm ist 
es grundsätzlich auch nicht verwehrt, seine rechtlichen 
Verhältnisse so zu gestalten, dass sich eine möglichst ge
ringe steuerliche Belastung ergibt.

3.3  Gemeinnützigkeit einer Immobilien-Stiftung

Neben der Neuregelung in § 57 Abs. 4 AO sind durch das 
Jahressteuergesetz30 weitere interessante und hilfreiche 
neue Bestimmungen eingeführt worden, u. a. § 57 Abs. 3 
AO und § 58 Nr. 1 AO.

Nach § 57 Abs. 3 AO erfüllt eine Körperschaft ihre steu
erbegünstigten Zwecke auch dann unmittelbar, wenn sie 
satzungsgemäß durch planmäßiges Zusammenwirken mit 
mindestens einer weiteren Körperschaft, die die übrigen 
Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 AO erfüllt, einen steu
erbegünstigten Zweck verwirklicht.

Laut der Gesetzesbegründung31 soll es Körperschaften 
hierdurch ermöglicht werden, steuerbegünstigt arbeits
teilig zusammenzuwirken, um gemeinsam einen steuer
begünstigten Zweck zu realisieren. Als Beispiel wird in 
der Gesetzesbegründung der Fall der WäschereiGmbH 
eines Krankenhauses genannt. Diese WäschereiGmbH 
konnte bislang nicht gemeinnützig sein, weil sie nicht 
unmittelbar dazu beitrug, Menschen zu heilen. Nach 
dem im Gemeinnützigkeitsrecht geltenden Unmittelbar
keitsgrundsatz muss eine steuerbegünstigte Körperschaft 
nämlich ihre satzungsmäßigen Zwecke grundsätzlich 
selbst verwirklichen. Bei der ausgegliederten Tätigkeit 
der WäschereiGmbH handelte es sich nach bisheriger 
isolierter Betrachtung hingegen lediglich um eine mit
telbare Förderung der steuerbegünstigten Zwecke des 
Krankenhauses. 

Dieses Ergebnis wird als nicht sachgerecht empfun
den. Nach einer wirtschaftlichen Betrachtung seien die 
Sachverhalte vor und nach der Ausgliederung identisch. 
Die zuvor zum Zweckbetrieb gehörende Betätigung (Wä
scherei) wird lediglich auf verschiedene Rechtsträger auf
geteilt. Für die Prüfung der Voraussetzungen des Zweck
betriebs i. S. der §§ 65 ff. AO sind die aufgrund des plan
mäßigen Zusammenwirkens ausgeübten Tätigkeiten al
ler beteiligten Körperschaften in ihrer Gesamtheit zu 
beurteilen. Ist aufgrund des planmäßigen Zusammen
wirkens ein Tatbestand der §§ 65 ff. AO erfüllt, ist diese 
zweckbetriebliche Beurteilung für alle beteiligten Kör
perschaften maßgeblich.32 

30 Siehe BTDrucks. 19/23551.
31 BTDrucks. 19/23551 S. 64.
32 Vgl. BTDrucks. 19/23551 S. 64.
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Beginn der Kooperation und bei Änderung der Koope
rationspartner zusätzlich zur Satzung vorzulegen ist37. 

Diese „vermittelnde“ Auffassung führt zwar zu gewis
sen Erleichterungen, gleichwohl geht sie u. E. immer noch 
weit über das hinaus, was vom Gesetzgeber formuliert 
wurde. Sowohl das Gesetz als auch die Gesetzesbegrün
dung verlangen an keiner Stelle, dass § 57 Abs. 3 AO nur 
dann Anwendung finden soll, wenn die Kooperationspart
ner sich wechselseitig in ihren jeweiligen Satzungen be
rücksichtigen. Nach dem Wortlaut des § 57 Abs. 3 AO be
zieht sich das satzungsmäßige Erfordernis lediglich auf  
die kooperierende Gesellschaft, also auf die Gesellschaft, 
die bislang mangels unmittelbarer Leistungserbringung 
die Gemeinnützigkeit noch nicht erreichen konnte; eine 
Körperschaft verfolgt – so heißt es – ihre steuerbegüns
tigten Zwecke auch dann unmittelbar im Sinne des Abs. 1 
Satz 1, wenn sie satzungsgemäß durch planmäßiges Zu
sammenwirken mit mindestens einer weiteren Körper
schaft, die im Übrigen die Voraussetzungen der §§ 51 bis 
68 erfüllt, einen steuerbegünstigten Zweck verwirklicht 
(Hervorhebung durch Verfasser). Verlangt wird lediglich, 
dass diese Gesellschaft in ihrer Satzung darauf hinweist, 
dass sie zur Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke ei
nes Kooperationspartners beiträgt. Die Neuregelung gilt 
seit 29.12.2020. 

Bei Neugründungsfällen wird seitens der Finanzver
waltung auf die Beachtung von § 60a AO hingewiesen38. 
Die Feststellung der satzungsmäßigen Voraussetzungen 
in Neugründungsfällen kann zwar bereits vor einer Regis
tereintragung oder einer Anerkennung/Genehmigung der 
Körperschaft erfolgen, sofern zu diesem Zeitpunkt bereits 
eine Körperschaftsteuerpflicht besteht. Eine Feststellung 
darf aber erst nach einem wirksamen Organbeschluss, bei
spielsweise über die Satzung, erfolgen.

Für rechtsfähige Stiftungen ist dieser Hinweis aller
dings in den meisten Fällen ohne Relevanz. Diese werden 
erst mit ihrer Anerkennung rechtsfähig. Eine „VorStif
tung“ (vergleichbar mit einer VorGmbH) existiert nach 
h. M. nicht39. Die Steuerpflicht beginnt regelmäßig erst 
mit dem Tag der Anerkennung. Eine Ausnahme besteht 
allerdings für die Errichtung einer Stiftung von Todes we
gen. Aufgrund der gesetzlichen Fiktion des § 84 BGB wird 
die erst nach dem Tod anerkannte Stiftung so behandelt, 
als sei sie beim Tod des Stifters schon existent (Rückwir
kungsfiktion). Dies gilt auch für das Steuerrecht40, aller
dings in Bezug auf die Steuerbegünstigung einer solchen 
Stiftung nur dann, wenn im Zeitpunkt des Entstehens 
der Stiftung, also unmittelbar vor dem Ableben des Stif
ters, eine den gemeinnützigkeitsrechtlichen Anforderun
gen entsprechende Satzung vorliegt.

37 Siehe BMFSchreiben vom 12.1.2022 zur Änderung des AEAO, Az.: IV A 
3 – S 0062/21/10007:001 2022/0001873, s.u. https://www.bundesfinanz 
ministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_ 
Steuerthemen/Abgabenordnung/AOAnwendungserlass/20220112 
aenderungdesanwendungserlasseszurabgabenordnungAEAO.html. 

38 Siehe BMFSchreiben vom 12.1.2022, ebenda, S. 8 Nr. 9, mit Hinweis auf 
Nr. 4 des AEAO zu § 60a.

39 BFHUrteil vom 11.2.2015, Az.: X R 36/11.
40 BFH vom 17.9.2003, Az.: I R 85/02, BStBl II 2005 S. 149.

Die ImmobilienStiftung im Beispielsfall B könnte folg
lich den Status der Gemeinnützigkeit durch Übernahme 
des Immobilienmanagements und/oder durch Überlassung 
der für die gemeinnützige Zweckerfüllung notwendigen 
Betriebsstätten/Immobilien an die gemeinnützigen Toch
tergesellschaften der HoldingStiftung erreichen, wenn 
die vorgenannten satzungsmäßigen Voraussetzungen er
füllt werden.

3.4  Kapitalausstattung der Immobilien-Stiftung

Zur Anerkennung als Stiftung muss diese mit einem Stif
tungskapital ausgestattet werden, das ausreichend ist, 
damit die Stiftung ihren Satzungszweck erfüllen kann. 
Eine Mindestkapitalausstattung der Stiftung ist weder im 
BGB noch in den Stiftungsgesetzen der Länder beschrie
ben. Durch das Stiftungsvermögen muss aber eine dau
ernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks ge
sichert werden. 

Will nun die HoldingStiftung das bei ihr angesiedelte 
Immobilienvermögen auf die ImmobilienStiftung – etwa 
als Errichtungskapital – übertragen, so wird dies nur 
schwerlich zu erreichen sein, wenn das Immobilienver
mögen bei der HoldingStiftung Stiftungskapital ist. Zum 
Stiftungskapital zählen das Errichtungskapital und die 
Zustiftungen41.

Im Stiftungsrecht gilt – abgesehen von der Institution 
der Verbrauchsstiftung – der Grundsatz der Kapitalerhal
tung. Der Kapitalerhaltungsgrundsatz soll gewährleisten, 
dass die Stiftung ihren Stiftungszweck über die gesamte 
Lebensdauer verwirklichen kann. Soweit Vermögensum
schichtungen zulässig sind, muss das Ursprungsvermö
gen zwar nicht in seiner Substanz erhalten bleiben, je
denfalls aber wertmäßig. Da die Stiftungen aber zuein
ander nicht in einem gesellschaftsrechtlichen Verbund 
stehen, also die HoldingStiftung an der ImmobilienStif
tung keine Anteile erhält, erhält die HoldingStiftung mit 
der Vermögensweggabe auch keinen Gegenwert. Das Stif
tungskapital wird daher automatisch geschmälert, was 
stiftungsrechtlich unzulässig ist.

Etwas anderes kann aber dann gelten, wenn das Vermö
gen, etwa die Immobilien, in der HoldingStiftung nicht 
dem Stiftungskapital zugeordnet sind. Die Kapitalerhal
tungspflicht bezieht sich ausschließlich auf die Erhal
tung des reinen Ausstattungskapitals (Errichtungskapi
tal und Zustiftungen), nicht hingegen auch auf das üb
rige Vermögen. So sind etwa Entnahmen aus der Kapital
rücklage stiftungsrechtlich möglich. 

Hinweis: In jedem Fall empfiehlt sich hier eine Abstim
mung sowohl mit der Stiftungsaufsicht als auch vorsorg
lich mit dem Finanzamt. 

Die ImmobilienStiftung kann daher nur in seltenen Fäl
len mit Immobilienvermögen einer anderen Stiftung er
richtet werden. Denn zumeist ist das Immobilienvermö

41 Gleicher Ansicht Berndt/Nordhoff, Rechnungslegung und Prüfung von 
Stiftungen, 2. Aufl. 2019, Kap. E, S. 183 ff. 
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gen dem Stiftungskapital zugeordnet. Befindet sich das Im
mobilienvermögen in einer Tochtergesellschaft der Holding 
Stiftung, kommt es darauf an, ob die Beteiligung dem Stif
tungskapital zugeordnet ist. Denn mit der unentgeltlichen 
Übertragung der Immobilie auf die ImmobilienStiftung 
würde sich der Beteiligungswert verringern. 

4.  Fördertätigkeit von Stiftungen

Reine Förderstiftungen zeichnen sich dadurch aus, dass 
ihr Hauptziel darin besteht, durch Weiterleitung von Res
sourcen wie Geldmittel, die sie eingeworben haben, andere 
Personen oder Organisationen zu unterstützen, deren Pro
jekte ohne eine solche Förderung im Zweifel nicht realisiert 
werden können. Ist der alleinige Zweck die Fördertätigkeit, 
muss dieser Zweck in der Satzung der Stiftung verankert 
sein. Ist die Fördertätigkeit nicht alleinige Aufgabe der Stif
tung, kann sie andere auch dann fördern, wenn sie diesen 
Zweck nicht als Satzungsaufgabe definiert hat.

Im Zuge des Jahressteuergesetzes 2020 wurden auch 
die Regelungen zur Fördertätigkeit von steuerbegünstig
ten Körperschaften neu gefasst. Bislang waren für die För
dertätigkeit zwei Normen zu beachten, § 58 Nr. 1 AO und 
§ 58 Nr. 2 AO. Diese beiden Regelungen sind in § 58 Nr. 1 
AO zusammengefasst worden, der nun folgenden Rege
lungsinhalt hat: „Die Steuerbegünstigung wird nicht dadurch 
ausgeschlossen, dass eine Körperschaft einer anderen Körperschaft 
oder einer juristischen Person des öffentlichen Rechts Mittel für 
die Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke zuwendet … Beab-
sichtigt die Körperschaft als einzige Art der Zweckverwirklichung, 
Mittel anderen Körperschaften oder juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts zuzuwenden, ist die Mittelweitergabe als Art der 
Zweckverwirklichung in der Satzung zu benennen.“

Diese neue Regelung verzichtet für die Fälle des bis
herigen § 58 Nr. 2 AO auf eine Beschränkung der weiter
gabefähigen Mittel im Verhältnis zum Gesamtvermögen 
der zuwendenden Körperschaft und führt insofern zu ei
nem (weiteren) Bürokratieabbau42. Dies bedeutet, dass 
eine Körperschaft nach der Neuregelung gemeinnützig
keitsrechtlich stets ihre gesamten Mittel zu Förderzwe
cken einsetzen kann. Auch müssen die weitergegebenen 
Mittel von der Empfängerkörperschaft nicht mehr zwin
gend für die eigenen Satzungszwecke der Geberkörper
schaft verwendet werden. Zuvor musste bei nach § 58 
Nr. 1 AO a. F. weitergegebenen Mitteln eine Identität der 
Satzungszwecke bei Geber und Empfängerkörperschaft 
gewährleistet sein.

In Bezug auf den Fall C (s. oben unter Abschn. 1.2) ist 
in diesem Zusammenhang von Interesse:
 ⁄ Es ist – anders als bei § 57 Abs. 3 AO – nicht erforder

lich, die Körperschaften, an die Mittel weitergegeben 
werden sollen, in der Satzung aufzuführen43.

 ⁄ Durch die Finanzverwaltung ist zwischenzeitlich 
klargestellt worden, dass Gegenstand der Förderung 
nach dem neuen § 58 Nr. 1 AO auch die unentgeltli
che oder lediglich gegen Kostenübernahme gewährte 

42 Vgl. BTDrucks. 19/23551 S. 67.
43 Siehe BMFSchreiben vom 6.8.2021, Az.: IV C 4 – O 1000/19/10474:004, 

DStR 2021 S. 1882, Ziffer 3.

Nutzungsüberlassung oder die Erbringung von 
Dienstleistungen sein kann44. Diese Tätigkeiten sind 
bei der Geberkörperschaft dem ideellen Bereich bzw. 
dem Zweckbetrieb zuzuordnen. Folglich können die 
eingesetzten Vermögensgegenstände aus zeitnah zu 
verwendenden Mitteln finanziert werden. 

 ⁄ Dies bedeutet, dass gemeinnützige Körperschaf
ten miteinander auch auf Dienstleistungsebene ge
meinnützigkeitsunschädlich und ohne die nach § 58 
Nr. 3 AO gebotenen Satzungserfordernisse kooperie
ren können, wenn sie dies unentgeltlich, teilentgelt
lich oder als maximale Grenze gegen reine Kostener
stattung tun. Werden hingegen Nutzungsüberlassun
gen oder Dienstleistungen gegen einen die entstan
denen Kosten übersteigenden Betrag erbracht, sind 
diese – vorbehaltlich § 57 Abs. 3 AO – grundsätzlich 
dem steuerpflichtigen Bereich bzw. der Vermögens
verwaltung zuzuordnen und können damit nicht aus 
zeitnah zu verwendenden Mitteln finanziert werden. 
In diesem Fall findet § 58 Nr. 1 AO keine Anwendung.

 ⁄ Ausgehend von diesen Feststellungen kann beispiels
weise die HoldingStiftung eine zentrale Buchhal
tungs und Personalabteilung bei sich ansiedeln und 
diese Leistungen den Tochtergesellschaften oder 
auch der ImmobilienStiftung gegen Kostenerstattung  
anbieten. Ebenfalls kann die ImmobilienStiftung 
gegen reine Kostenerstattung ihre Gebäude den ge
meinnützigen Tochtergesellschaften überlassen 
und/oder das Immobilienmanagement übernehmen, 
ohne dazu ihre Satzung nach Maßgabe des § 58 Nr. 3 
AO anpassen zu müssen.

 ⁄ Eine gelegentliche, von der erbrachten Dienstleistung 
unabhängige Geldzuwendung der Tochtergesellschaf
ten z. B. an die leistende Stiftung nach § 58 Nr. 1 AO 
steht dem nach unseren Erfahrungen nicht entgegen.

5.  Investitionen in das 
Immobilienvermögen

Viele große und kleine Stiftungen leiden an einem Inves
titionsstau in ihren Immobilien. Zudem verfügen sie oft
mals über ungenutzte Grundstücke. Unter dem auch auf 
dem Sozialsektor ansteigenden Konkurrenzdruck ent
steht zunehmend der Druck zu investieren. Was bieten 
sich für Möglichkeiten?

5.1 Sphärenzuordnung

Eine steuerbegünstigte Körperschaft kann vier relevante 
Sphären haben:
 ⁄ den ideellen Bereich,
 ⁄ die Zweckbetriebe (steuerbegünstigte wirtschaftliche 

Geschäftsbetriebe),
 ⁄ die Vermögensverwaltung und 
 ⁄ die steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbe

triebe (sog. NichtZweckbetriebe).

44 Siehe ebenda, Ziffer 7.
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Zunächst muss die Stiftung schauen, welcher dieser Sphä
ren sie das Immobilienvermögen zugeordnet hat. Han
delt es sich um nutzungsgebundenes Vermögen der Stif
tung, kann die Stiftung im Grundsatz ihre sämtlichen 
Mittel für die Sanierung ihrer betriebsnotwendigen Ge
bäude nutzen. Vorsicht ist geboten, wenn etwa Teile der 
sanierten oder neu erstellten Gebäude an gewerbliche Un
ternehmen vermietet werden sollen, z. B. weil das Areal 
sukzessive in ein inklusives Wohnfeld umgestaltet wer
den soll. Die Vermietung ist herkömmlich der Vermögens
verwaltung zuzuordnen. Ist die Immobilie als nutzungs
gebundenes Vermögen bislang dem ideellen Bereich oder 
dem Zweckbetrieb zugeordnet, würde mit der „Umnut
zung“ bereits ein gemeinnützigkeitsrechtlich nicht zu
lässiger Sphärenwechsel eintreten. Auch dürften für die  
Sanierung / den Umbau insofern nur Mittel aus der Ver
mögensverwaltung zum Einsatz kommen dürfen. 

5.2 Verkauf von Immobilien

In Zusammenhang mit Modernisierungsüberlegungen steht 
vielfach die Frage an, ob bislang nichtgenutzte Grundstü
cke zu Finanzierungszwecken verkauft werden können bzw. 
diese erst bebaut und dann veräußert werden sollen. Letzte
res würde im Zweifel eine höhere Rendite bedeuten.

Erwägt die Stiftung zum Zwecke der Sanierungsfinan
zierung den Verkauf einzelner Immobilien, kann sie da
mit jedoch sehr schnell in einen gewerblichen Grund
stückshandel eintreten. 

Nach ständiger Rechtsprechung des BFH, der sich die 
Finanzverwaltung angeschlossen hat, wird die Grenze von 
der privaten Vermögensverwaltung zum Gewerbebetrieb 
überschritten, wenn nach dem Gesamtbild der Betätigung 
und unter Berücksichtigung der Verkehrsauffassung die 
Ausnutzung substantieller Vermögenswerte durch Um
schichtung gegenüber der Nutzung von Grundbesitz im 
Sinne einer Fruchtziehung aus zu erhaltenden Substanz
werten (z.B. durch Selbstnutzung oder Vermietung) ent
scheidend in den Vordergrund tritt 45.

Zur Konkretisierung dieser Unterscheidung hat der 
BFH die sog. DreiObjektGrenze entwickelt. Sie besagt, 
dass grundsätzlich kein gewerblicher Grundstückshan
del vorliegt, sofern weniger als vier Objekte innerhalb 
eines Fünfjahreszeitraums veräußert werden. Je gerin
ger der Umfang von Anschaffungen und Veräußerungen 
ist, desto weniger ist anzunehmen, dass der Zweck der 
Vermögensmehrung durch Umschichtung (Ausnutzung 
substantieller Vermögenswerte) im Vordergrund steht. 
Eine zahlenmäßige Begrenzung auf drei Wohneinheiten 
trägt der gebotenen Vereinfachung Rechnung. Werden 
hingegen innerhalb eines engen zeitlichen Zusammen
hangs — i. d. R. fünf Jahre — zwischen Anschaffung bzw. 
Errichtung und Verkauf mindestens vier Objekte veräußert, 
kann von einem gewerblichen Grundstückshandel ausge
gangen werden, weil die äußeren Umstände den Schluss zu
lassen, dass es dem Steuerpflichtigen auf die Ausnutzung  

45 BFH vom 23.8.2017, Az.: X R 7/15, s.u. https://datenbank.nwb.de/ 
Dokument/720312/.

substantieller Vermögenswerte durch Umschichtung an  
kommt46. Maßgebend ist immer stets der jeweilige Einzelfall. 

Dass es sich bei den Veräußerungen nur um notwen
dige Hilfsgeschäfte handelt, um auch weiterhin die ge
meinnützige Zweckerfüllung des Gesellschafters und an
derer gemeinnütziger Organisationen zu ermöglichen, so
wie die Tatsache, dass diese Grundstücke gerade nicht 
zum Zwecke der Veräußerung angeschafft wurden, wird 
erfahrungsgemäß seitens der Finanzverwaltung nicht we
sentlich berücksichtigt. 

Zuzustimmen ist der Literaturmeinung, dass Hilfsge
schäfte des steuerbegünstigten Bereichs wie z. B. die Ver
äußerung nicht mehr benötigter und bislang nutzungsge
bundener Immobilien aus der Betrachtung ausscheiden sol
len47. Allerdings wird auch diese Auffassung in der Finanz
verwaltung sehr zurückhaltend wahrgenommen. 

Bei der Veräußerung von neuen Wohneinheiten kann 
im Einzelfall vielleicht folgende Überlegung helfen: Un
ter einem Objekt im Sinne des gewerblichen Grundstücks
handels ist jedes einzelne Immobilienobjekt zu verstehen, 
das selbständig veräußert und genutzt werden kann48. 
Nur Wohneinheiten, für die bereits Teileigentum gebil
det wurde, erfüllen diese Voraussetzungen. Nach § 8 Abs. 1 
WEG kann der Eigentümer eines Grundstücks durch Er
klärung gegenüber dem Grundbuchamt das Eigentum an 
seinem Grundstück in Miteigentumsanteile in der Weise 
teilen, dass mit jedem Anteil das Sondereigentum an ei
ner bestimmten Wohnung in einem auf dem Grundstück 
errichteten oder noch zu errichtenden Gebäude verbun
den ist. Nach § 8 Abs. 2 WEG wird die Teilung mit der  
Anlegung der Wohnungsgrundbücher wirksam; mit der 
Eintragung in das Grundbuch entsteht das Wohnungsei
gentum. Ohne eine solche Teilungserklärung verbleibt 
die GesamtImmobilie ein einziges Objekt.

Allerdings kommt der DreiObjektGrenze nur Indizwir
kung zu. Daher können auch bei der Veräußerung von we
niger als vier Objekten besondere Umstände auf eine ge
werbliche Betätigung schließen lassen. Das ist nach Auffas
sung des BFH49 beispielsweise dann der Fall, wenn das im 
zeitlichen Zusammenhang mit der Bebauung und Veräu
ßerung erworbene Grundstück von vornherein auf Rech
nung oder nach den Wünschen eines Erwerbers bebaut wird. 

6.  Fazit

Die Stiftung an der Konzernspitze kann sich durchaus 
als eine geeignete Rechtsform hervorheben. Sie kann 
aufgrund höchstmöglicher Handlungsfreiheit der Ge
schäftsleitung und kraft ihrer Struktur effizient und leis
tungsstark auftreten und sich zugleich wegen ihres Ewig
keitsanspruchs Eingliederungsbestrebungen widersetzen. 
Die durch das Jahressteuergesetz 2020 eingeführten ge
meinnützigkeitsrechtlichen Erleichterungen vereinfachen 
Gesellschaftsübernahmen und Kooperationen, so dass das 

46 BFH vom 13.8.2002, Az.: VIII R 14/99, BStBl 2002 II S. 811.
47 Vgl. Hüttemann, Gemeinnützigkeits und Spendenrecht, 5. Aufl. 2021,  

S. 601, Rz 6.157.
48 BFH vom 16.5.2002, Az.: III R 9/98, BStBl II 2002 S. 571.
49 BFH vom 10.12. 2001, Az.: GrS 1/98, BStBl II 2002 291.
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Leistungsportfolio den Marktnotwendigkeiten angepasst 
werden kann. Durch Ausgliederungen und Aufspaltungen 
können Kernkompetenzen gebildet werden. Der stiftungs
rechtliche Kapitalerhaltungsgrundsatz kann allerdings der 
ein oder anderen Strukturmaßnahme Grenzen setzen. 

7.  Kurz & knapp

Die Stiftung ist eine Gesellschaftsform, die den moder
nen Anforderungen an ein effizientes und straffes Ma
nagement bereits durch ihre innere Struktur entgegen
kommt. Durchaus attraktiv erscheint die Rechtsform der 
Stiftung an der Spitze eines Konzerns als Beteiligungsträ
ger oder Holdingstiftung. 

Die Stiftung kann sich aufgrund der durch das Jahressteu
ergesetz 2020 eingeführten gemeinnützigkeitsrechtli chen  
Erleichterungen nunmehr überlegen, ob sie nach Maßga be 
des neuen § 57 Abs. 4 AO ausschließlich als reine Träger
stiftung (Holding) auftreten möchte oder ob sie – wie bis
lang – zusätzlich einen eigenen gemeinnützigen Zweck oder 
aus umsatzsteuerlichen Gründen zumindest eine erwerbs
wirtschaftliche Aufgabe erfüllen möchte. Sie kann ferner 
Dienstleistungen wie die Übernahme von Geschäftsführun
gen, die Erbringung von Controlling oder Buchhaltungsleis
tungen als ebenfalls steuerbegünstigte Leistungen erbringen; 
dies entweder im Rahmen des neu eingeführten § 57 Abs. 3 
AO oder im Rahmen einer Fördertätigkeit nach § 58 Nr. 1 AO. 
Das gleiche gilt auch für die Überlassung von Immobilien 
an ebenfalls steuerbegünstigte Einrichtungen. 

Im Rahmen von Umstrukturierungen und Firmenüber
nahmen kann die Stiftung punkten, da sie im Verhältnis zu 
verbandsrechtlich strukturierten Gesellschaftsformen bei 
Immobilientransaktionen grunderwerbsteuerlich durch
aus Vorzüge aufweisen kann. 

Für größere Konzerne können sich auch Ausgliederun
gen auf weitere Stiftungen durchaus bewähren, etwa wenn 
neben einer HoldingStiftung eine reine ImmobilienStif
tung entsteht, die das häufig vernachlässigte Immobilien
management übernimmt und auf die – soweit stiftungs
rechtlich möglich – das Immobilienvermögen übertragen 
werden kann. Diese kann sich dann als eigene Kernkom
petenz beispielsweise auf die Sanierung und Nutzung des 
vorhandenen Immobilienbestands konzentrieren. 

Nicht zuletzt gilt – im Verhältnis zu anderen Rechts
formen –, dass die Stiftung immer noch eine sehr hohe 

Reputation in der Bevölkerung genießt und das Stiftungs
wesen auch weiterhin von Gesetzes wegen begünstigt ist, 
wie etwa durch den erweiterten Sonderausgabenabzug 
nach § 10b Abs. 1a EStG durch Spenden in den Vermö
gensstock einer Stiftung.
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